
Vorwort

Das Internet ist nicht einfach ein Medium wie die Tageszeitung oder das
Fernsehen, sondern es begleitet unseren Alltag auf Handys, Tablets, PCs
und erfasst nahezu alle Lebensbereiche. Egal, ob man im sozialen Netz-
werk mit Freunden kommuniziert, auf einer Vermarktungsplattform Ein-
käufe tätigt, bei einemWiki-Auftritt Informationen recherchiert, mit Rou-
tenplanern oder Bahn-Apps Reisen vorbereitet, in der Cloud Daten verar-
beitet oder speichert, Filme und Musiktitel streamt oder gar herunterlädt,
Online-Spielangebote nutzt oder einfach ziellos umher surft – so gut wie
alles, was man im Netz tut, hat rechtliche Auswirkungen oder stellt einen
rechtlich relevanten Vorgang dar.

Dieses Buch wendet sich an alle, die darüber etwas wissen möchten. Da-
bei setzt es weder irgendwelche Rechtskenntnisse voraus, noch wendet es
sich nur an „IT-Freaks“. In einer möglichst unjuristischen und verständli-
chen Sprache erklärt es rechtliche Hintergründe und Zusammenhänge
von internetbezogenen Themen wie Provider, Contents, Domains, eCom-
merce oder eGovernment. Damit eignet es sich zum einen als Studienbuch
für Studierende aller Fachrichtungen, die sich mit dem Internet beschäfti-
gen. Dazu zählen nicht nur beispielsweise Informatik- oder Softwaretech-
nik-Studierende, sondern auch Studierende der Rechtswissenschaft mit
entsprechenden Interessen oder Studienschwerpunkten. Zum anderen eig-
net es sich aber auch als Nachschlage- oder Informationsbuch für Inter-
netpraktiker wie Blogger, Webmaster oder Forenbetreiber.

Die dritte Auflage entwickelt die bewährte Konzeption des Buches mit
drei wesentlichen Innovationen weiter:
• Neu sind nun 20 praxisbezogene Beispielfälle mit Lösungen, die Stu-
dierenden als Übung für Klausuraufgaben und anderen als Veran-
schaulichungsbeispiele dienen sollen.

• Außerdem ist mir aus meiner mittlerweile über 20jährigen Lehrpraxis
an der Universität Stuttgart gut bekannt, dass eine Grafik oft mehr
leisten kann, als ein langer Text. Deshalb ist als zweite Weiterentwick-
lung die erhebliche Ausweitung der Grafiken, Tabellen und Schaubil-
der zu nennen, mit denen die mitunter komplexen Themen und Zu-
sammenhänge besser verdeutlicht werden.

• Schließlich wird das Buch für diejenigen, die den O-Ton der Gerichte
nachlesen möchten, durch den Internetauftritt „www.grundwissen-in-
ternetrecht.de“ ergänzt. Dort finden Sie zahlreiche Urteilsauszüge, die
nach der Gliederung des Buches geordnet sind.
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Andere bewährte konzeptionelle Elemente wurden beibehalten:
• Die prägnanten Zusammenfassungen am Ende eines jeweiligen thema-
tischen Abschnitts („Summary“), um die zentralen Aussagen auf den
Punkt zu bringen,

• die Zusammenstellung von Legaldefinitionen (also gesetzlicher Origi-
nalbeschreibungen) von zahlreichen internetspezifischen Fachbegriffen
im Anhang,

• zahlreiche weiterführende Literaturhinweise in den Fußnoten zu Fach-
aufsätzen, wenn man ein bestimmtes Rechtsproblem vertiefend nach-
lesen möchte, und

• ein ausführliches Stichwortverzeichnis, das das schnelle Auffinden
konkreter Fundstellen im Buch zu bestimmten Problemen ermöglicht.

Aber natürlich bringt die dritte Auflage auch eine ganze Reihe inhaltlicher
Aktualisierungen. Hierzu zählen die gewaltige Entwicklung sozialer Netz-
werke, staatliche Überwachungsmaßnahmen vielfältiger Netzaktivitäten
nicht zuletzt durch Nachrichtendienste, Fragen der Anschlussinhaberhaf-
tung, neue Straftatbestände, Probleme beim Streaming, die Forderung
nach einem „digitalen Radiergummi“, Klagen wegen der „auto-complete-
Funktion“ bei Suchmaschinen, die neue Verbraucherrechterichtlinie der
EU oder das E-Government-Gesetz des Bundes.

Bei den Arbeiten an der neuen Auflage habe ich viel Unterstützung be-
kommen. Mein besonderer Dank gilt Frau Rechtsreferendarin Julia Qual-
mann und den Herren Rechtsreferendaren Sven Krause und Christian
Wilhelm für vielfältige Hinweise, Anmerkungen und Diskussionen. Mit
praktischen Tipps haben mir auch die IT-Hilfskräfte meiner Abteilung,
Per Guth und Tobias Hirning, geholfen. Außerdem danke ich meinem
Sohn stud. iur. Niko Haug für seine kritische Beratung bei den Beispielfäl-
len. Weiteren Dank statte ich meinem akademischen Mentor, Professor
Dr. Siegfried F. Franke, Universität Stuttgart, ab, der mich vor vielen Jah-
ren zur ersten Auflage inspiriert hat. Last but not least schließlich schulde
ich dem Verlag W. Kohlhammer Dank für die freundliche Betreuung und
die zügige Drucklegung.

Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich einen größtmöglichen Verständ-
niserfolg mit vielen „Aha-Erlebnissen“. Aber natürlich ist nichts so gut,
dass es nicht noch besser werden könnte. Daher freue ich mich auf kriti-
sche oder lobende Anmerkungen, Rückmeldungen und Ratschläge per
eMail an „haug@ivr.uni-stuttgart.de“.

Stuttgart, im November 2015 Volker M. Haug
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